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Anis Amri – Die Tat

19. Dezember 2016 

Breitscheidplatz zu Berlin

Anschlag auf den Weihnachtsmarkt

bislang schwerster islamistischer Anschlag auf deutschem Boden

=> 12 Tote: 7 D, 1 CZ, 1 I, 1 IL, 1 PL, 1 UA 

55 Verletzte



Anis Amri – Der Täter

*   22. Dezember 1992 in Tataouine, Tunesien

[†] 23. Dezember 2016 in Sesto San Giovanni, Italien



Anis Amri – 24 Jahre

* 22. Dezember 1992 in Tataouine, Tunesien

19. Dezember 2016: 12facher Mörder

[†] 23. Dezember 2016 in Sesto San Giovanni, Italien



Anis Amri – Der Weg nach Deutschland

* 22. Dezember 1992 in Tataouine, Tunesien
� jüngstes von 9 Kindern, große Armut, Eltern getrennt

� mit 15 J.: Abbruch der Schule, Straßenkriminalität

� 2010: Diebstahl/Raub eines Lkw => Verurteilung in absentia zu 5 J.

� April 2011 im Eindruck dieses Verfahrens => Flucht nach Lampedusa

� Unterbringung im Heim, Okt. 2011: Randalieren u. Brandlegung
=> Verurteilung zu 4 J.

� im Gefängnis: Randalieren, Prügeln (auch mit Wärtern), Drohen, Schikanisieren

«angry young man»
hier offenbar: Radikalisierung

� 18.5.2015: Entlassung aus dem Gefängnis u. Verlegung zur Ausweisung

� 17.6.2015: Freilassung mit Auflage, Italien binnen 7 Tagen zu verlassen

� 6.7.2015: erster Kontakt mit deutschen Behörden 
=> Asylgesuch in Freiburg



Anis Amri – Formierung zum „Gefährder“

6.7.2015: erster Kontakt mit deutschen Behörden 

=> Asylgesuch in Freiburg als Anis Amir (Dreher?)

=> in Begleitung anderer Islamisten

in der Folge: 
Asylgesuche unter verschiedenen Identitäten

� als Ägypter Mohammed Hassa/n: Berlin-Dortmund-Rüthen-Emmerich

� als ÄgypterAhmed Almasri: Dortmund-Dinslaken-Oberhausen

� als Ahmad Zaghloul: Berlin

ab Herbst 2015: „Dunstkreis“ um Abu Walaa & Co.

Hinweise – Prüffall Islamismus (Ende Okt. 2015)

Zusammenführen der Identitäten (bis Februar 2016)

17. Februar 2016: Einstufung als Gefährder



Gefährder Anis Amri

� Zeigen von ISIS-Fotos auf dem Handy (Emmerich, Ende Okt. 2015)

� Infos der Vertrauensperson VP-01 (ab Mitte Nov. 2015)

� könne u. wolle in Paris Kalaschnikows für Anschläge besorgen

� könne u. wolle in Neapel Kalaschnikows für Anschläge besorgen

� suche Personen, um diese Anschläge zu begehen

� wolle zur Finanzierung mit anderen in Berlin einen Überfall verüben

� wolle einen Selbstmordanschlag begehen

� sei in sich gekehrt, um offenbar mit sich ins Reine zu kommen

� Hassreden gegen die Ungläubigen

� diese zu bestehlen sei kein Unrecht (so auch Abu Walaa[BGH, AK 20-24/17, Beschl. v. 1.6.2017])

� Abpassen im ZOB Berlin, Beschlagnahme entwendeten Handys (Feb. 2016)

� Chats mit (offenbar) ISIS-Angehörigen; klingt blumig nach Anschlag

� Internet-Recherche zu Sprengstoff/Bombenbau (schon Dez. 2015)

� Konspiratives Verhalten
� Vorsicht am Telefon

� Vorsicht bei Observation



Anis Amri

„Reisetätigkeit“ im Flixbus

Ruhrgebiet-Berlin-Ruhrgebiet-Berlin-Ruhrgebiet-Berl in…

� Einstufung als Gefährder in NRW (17.2.2016)

� Ausstufung als Gefährder in NRW und 

Einstufung als Gefährder in Berlin (11.3.2016) 

� Ausstufung … in Berlin (6.5.2016) und

Einstufung … in NRW (10.5.2016)

� ab Juni/August 2016 eigentlich wieder angebracht:

Ausstufung … in NRW und

Einstufung … in Berlin

=> Joint Surveillance Teams?



Anis Amri – Suche nach dem Zugriff

Terrorismusstrafrecht

� § 89a StGB. Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat

� Verdacht nicht dringend 

� BGH: für Verurteilung ist Nachweis festen Entschlusses erforderlich

� § 129b StGB. Beteiligung als Mitglied in einer ausländischen terroristischen Vereinigung

� Verdacht nicht dringend (Chat genügt nicht)

� §§ 30, 211 StGB. Versuchte Anstiftung zum Mord (Bemühen um Anschlagspartner)

� Verdacht nicht dringend

TKÜ/Observation => zunächst als etwaiger Nachrichtenmittler

LKA NRW: Anregung EV § 89a an GBA

dieser an GStA Berlin

GStA Berlin: => EV wegen §§ 30, 211 StGB: verdeckte Überwachung (wenig intensiv)



Anis Amri – Suche nach dem Zugriff

Aufenthaltsrecht: ab März 2016

� Dublinverfahren (zurück nach Italien): zu spät (kein Eurodac)

� Ausreisepflicht herstellen und durchsetzen

� Ausreisepflicht herstellen

� § 58a AufenthG. Abschiebungsanordnung (Anregung LKA)

� §§ 53 ff. AufenthG. Ausweisung

� AsylG. Ablehnung Asylantrag

gewählt: Weg über das Asylrecht => Asylverfahren beschleunigen

Ergebnis: vollziehbar ausreisepflichtig (Juni 2016)

� Abschiebung – Problem: Abschiebungshaft (§ 62 AufenthG)

bislang: nur zulässig, wenn binnen dreier Monate

künftig: bei Gefährdern auf sechs Monate erhöht

PEP-Papiere: Tunesien erkennt nicht (bzw. will nicht erkennen) 
künftig: Haftverlängerung möglich bei PEP-Verzögerungen



Anis Amri – Suche nach dem Zugriff

Strafrecht nach dem Al-Capone-Prinzip (Frühjahr 2016)

� Handy-Diebstahl 12/2015 (als Hassa)

� Strafbefehl 40 x 10 € vom 26.2.2016 (nicht zugestellt)

� Fahrraddiebstahl 08/2015 (als Hassa)

� nicht nachweisbar

� Leistungsbetrug wegen Bezug von Asylbewerberleistungen

� Idee von IM u. LKA: kumulativ (=> 3.404,81 €)

� rechtlich (StA): nur Mehrfachbezug => 162,80 € (StA) bzw. 266,20 € (BK)

=> viel zu wenig für U-Haft

� 7/2016: falsche ID-Karten (§ 267 StGB) bei Kontrolle in Friedrichshafen

=> Chance auf U-Haft, aber nachhaltig?

� nach 7/2016: gefährliche KV in Berlin

� Herbst 2016: BtMG
„Vertuschung“?



Anis Amri – Suche nach dem Zugriff

Präventiv-polizeilich

� aus TKÜ/Observation (teils PolG, überwiegend StPO)

sehr konspiratives Verhalten

aber: seit Frühjahr 2016 keine neuen Terrorerkenntnisse

=> Schluss LKA Berlin:

ins Straßenkriminellen-/Drogenmilieu abgeglitten

=> Kommunikation ans LKA NRW zurückhaltend

=> LKA fährt Überwachung herunter

Lehre: Bewegen im Submilieu ist für sich keine Entschärfung der Gefahr

Aktualisierung der islamistischen Sinnsuche ist jederzeit möglich

hier offenbar verstärkt nach Festnahme von Abu Walaa & Co. (8.11.2016)

dadurch „Verantwortungsübernahme“?

Lehre: nach Zugriff auf Anführer das Umfeld beachten 



Anis Amri – Suche nach dem Zugriff

Überwachung

� TKÜ: möglichst lange aufrechterhalten (Aufgreifdelikt § 89a StGB)

� Quellen-TKÜ: keine „Wunderwaffe“, kluge Täter stellen sich darauf ein

� Observation: Ressourcenproblem

� räumliche Beschränkung/Meldeauflagen
� Wirkung für sich beschränkt

� Rechtsfolgen überschaubar

� „elektronische Fußfessel“(§ 56a AufenthG, § 20z BKAG, künftig Landespolizeirechte?)

Anwendungsvoraussetzungen auf Amri zweifelhaft (erst Schutz VP-01, später aktuell?)

Profil: junge Islamisten gleichen eher Amoktätern als (älteren) Gewalt-/Sexualstraftätern

� Gewalt-/Sexualstraftäter => zurück in die Gesellschaft

� Anschlagstäter => Paradies

=> Fußfessel grenzt aus, zwingt ins islamistische Milieu, verstärkt Anschlagsgedanken

=> EAÜ als „Anschlagskatalysator“???   <=


